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In ihrer jüngst erschienenen (juristischen)
Dissertation widmet sich Lisa Murach-Brand
der Entstehungsgeschichte des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
von 1958, und zwar insbesondere des
US-amerikanischen Einflusses darauf. Ihr
besonderes Augenmerk liegt dabei auf der
Frage der deutschen Souveränität und dem
Beitrag einzelner „Menschen und Mächte“ (S.
1). Sie kommt dabei zu dem Ergebnis, dass
die deutsche Wettbewerbsgesetzgebung in
erster Linie dem Druck der Amerikaner zu
verdanken sei, obgleich ihr konkreter Inhalt
das „Ergebnis eines [...] Konfliktes zwischen
amerikanischen, deutsch-traditionellen, eu-
ropäischen und ordoliberalen Einflüssen,
Interessen und Grundsätzen“ sei (S. 180).

Dazu werden im ersten Kapitel die US-
amerikanische Antitrust-Tradition und die
Planungen für die Besatzungspolitik behan-
delt. Besonders bedeutsam erscheint hier-
bei die Verknüpfung von Kartellierung und
Kriegsvorbereitung in NS-Deutschland durch
die amerikanische Seite. Im folgenden Kapitel
widmet sich Murach-Brand der alliierten Kar-
tellpolitik in der ersten Nachkriegszeit, die im
amerikanischen Militärgesetz Nr. 56 und der
gleichlautenden britischen Verordnung Nr. 78
vom Februar 1947 mündete. Deren Ausarbei-
tung erfolgte ohne deutsche Beteiligung. Ins-
besondere die harten Entflechtungsvorschrif-
ten machen ihren Strafcharakter deutlich. Die
folgenden drei Kapitel analysieren dann die
Neuorientierung im Zuge des sich anbahnen-
den Ost-West-Konflikts, die zur deutschen Be-
teiligung an der Umsetzung der Militärgeset-
ze und schließlich zur Ermächtigung führte,
ein eigenes „Gesetz gegen Handelsmißbräu-
che“ auszuarbeiten, die amerikanische Politik
unter Hochkommissar McCloy und die Ver-
handlungen um die insgesamt 14 (!) deut-
schen Gesetzesentwürfe aus den Jahren 1949

bis 1951 sowie die Anfänge supranationaler
europäischer Wettbewerbspolitik in der Euro-
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(EGKS) und die deutsch-französischen Ver-
handlungen ein. Das sechste und letzte Kapi-
tel beschreibt schließlich, warum es trotzdem
(fast) sechs weitere Jahre bis zum Inkrafttreten
des GWB dauerte. Entscheidend hierfür wa-
ren der Widerstand der zunehmend selbstbe-
wussteren deutschen Industrie und bestimm-
ter Bundesministerien sowie die Uneinigkeit
innerhalb der Regierungsfraktionen, die zu
zahlreichen Ausnahmeregelungen im neuen
Gesetz führten.

Da diese vielen Einzelaspekte des Buches
ohnehin unmöglich alle angesprochen wer-
den können, soll stattdessen seine Kernthese
im größeren Zusammenhang mit der interna-
tionalen Verbreitung des US-amerikanischen
„Antitrust“ nach dem Zweiten Weltkrieg dis-
kutiert werden. Als Hintergrund dazu ist die
Kenntnis der vorherigen rechtlichen Behand-
lung von Kartellen hilfreich, insbesondere in
Deutschland. Die Autorin selbst widmet dem
rund 5 Seiten (S. 21ff.) und folgt dabei weit-
gehend der üblichen Darstellung, der zufol-
ge es vor dem GWB keine effektive deut-
sche Wettbewerbspolitik gab.1 Als richtungs-
weisend wird hierfür das Reichsgerichtsur-
teil vom 4.2.1897 angesehen, in dem ein Kar-
tellvertrag der sächsischen Holzstofffabrikan-
ten als vereinbar mit der Gewerbefreiheit
und daher für rechtswirksam erklärt worden
war.2 Als Folge dieses Urteil und der dar-
in zum Ausdruck kommenden wohlwollen-
den Beurteilung von Kartellen als Instrument
zur privatrechtlichen „Ordnung“ des Wirt-
schaftsgeschehens und insbesondere zur Ver-
meidung „ruinösen“ Wettbewerbs verzeich-
nete Deutschland eine stetig zunehmende
Zahl von wettbewerbsbeschränkenden Ab-
sprachen und wurde das klassische „Land der

1 So auch Kartte, Wolfgang; Holtschneider, Rainer, Kon-
zeptionelle Ansätze und Anwendungsprinzipien im
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – Zur Ge-
schichte des GWB, in: Cox, Helmut; Jens, Uwe; Mar-
kert, Kurt (Hgg.), Handbuch des Wettbewerbs, Mün-
chen 1981, S. 193-223, hier S. 200; Schröter, Harm G.,
Kartellierung und Dekartellierung 1890-1990, in: Vier-
teljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 81
(1994), S. 457-493.

2 Vgl. dazu Böhm, Franz, Das Reichsgericht und die Kar-
telle, in: ORDO. Jahrbuch für die Ordnung von Wirt-
schaft und Gesellschaft 1 (1948), S. 197-213.
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Kartelle“. Daran änderte auch die 1923 erlas-
sene „Verordnung gegen den Mißbrauch wirt-
schaftlicher Machtstellungen“, die so genann-
te Kartellverordnung, nichts, weil auch sie die
privatrechtliche Gültigkeit von wettbewerbs-
beschränkenden Verträgen grundsätzlich un-
angetastet ließ. Vorgesehen war lediglich eine
Missbrauchsaufsicht, wobei dem Wirtschafts-
ministerium in jedem Einzelfall der Nachweis
der „volkswirtschaftlichen Schädlichkeit“ ob-
lag. Der Kartellierungsprozess konnte damit
nicht eingedämmt werden und erreichte En-
de der 1920er-Jahre seinen Höhepunkt mit et-
wa 3.000 Kartellen. Daran schlossen sich wäh-
rend des Nationalsozialismus die Zwangskar-
tellierung und schließlich die zentralistische
Kriegswirtschaft an.

Vor diesem Hintergrund müssen die Re-
gelungen des GWB als radikale Neuerungen
erscheinen. Erstmals wurden wettbewerbs-
beschränkende Absprachen zwischen Un-
ternehmen grundsätzlich verboten. Zugleich
wurde die Möglichkeit geschaffen, marktbe-
herrschenden Unternehmen den Missbrauch
ihrer Stellung zu untersagen. Schließlich wur-
den Unternehmenszusammenschlüsse ab 20
Prozent Marktanteil anzeigepflichtig gemacht
und mit dem Bundeskartellamt eine unab-
hängige Wettbewerbsbehörde mit weit rei-
chenden Befugnissen geschaffen, die zur ef-
fektiven Durchsetzung dieser Regelungen in
der Lage war. Diese Punkte finden in der ge-
schilderten deutschen Tradition als „Land der
Kartelle“ keinerlei Entsprechung. Daher liegt
es nahe, diese „wettbewerbspolitische Er-
folgsstory“ auf den US-amerikanischen Ein-
fluss zurückzuführen. Dieser Einfluss be-
schränkte sich dabei nicht nur auf Deutsch-
land: Zu einem „nicht unerheblichen Anteil“
ist auch die Einflussnahme der USA an der
britischen Wettbewerbsgesetzgebung auszu-
machen (S. 52; 165-169). „Die gemeinsame
europäische Kartellpolitik war nunmehr eine
Politik im Sinne der USA geworden.“ (S. 178)

Murach-Brand schließt sich damit der Ar-
gumentation an, die internationale Verbrei-
tung des Wettbewerbsrechts nach 1945 sei -
wenn schon nicht ausschließlich, so doch in
entscheidender Weise - US-amerikanischem
Druck zu verdanken.3 Dies greift allerdings
gerade für Deutschland zu kurz und über-
sieht die übrigen Wurzeln der späteren „Er-

folgsstory“ GWB.4 Hier kann nur kurz auf
die Beratungen des Reichstags in den 1890er-
Jahren zu einem Kartellverbot im BGB als
Verstoß gegen die „öffentliche Ordnung“ so-
wie zu einem unabhängigen Kartellamt Mit-
te der 1920er-Jahre hingewiesen werden. Au-
ßerdem sind das gängige gerichtliche Vorge-
hen gegen Wettbewerbsbeschränkungen als
„sittenwidrig“ sowie die deutlich restriktive-
re „Kartell-Notverordnung“ von 1930 anzu-
führen. Schließlich ist aus der (Wirtschafts-)
Wissenschaft an die groß angelegte Kartell-
Enquete von 1902 bis 1905, v.a. aber an das
Eintreten der Ordoliberalen um Böhm und
Eucken für eine Wettbewerbsordnung zu er-
innern. Lediglich diesen letzten Punkt wür-
digt auch Murach-Brand (S. 101-112). Alleine
damit dürfte es ihr ebenso wie den anderen
Anhängern dieses Deutungsmusters schwer
fallen, die Frage warum die Wettbewerbspoli-
tik in Deutschland auch lange nach dem Ende
der US-amerikanischen Besatzung etabliert
blieb und sogar zum Vorbild für die Wettbe-
werbspolitik der Europäischen Gemeinschaft
werden konnte, zu erklären.5 Die einseitige
Fokussierung auf den Einfluss der USA, die in
der Gesamtanlage begründet liegt, stellt da-
her den Hauptkritikpunkt an der Arbeit von
Murach-Brand dar. Darunter leidet die Aus-
gewogenheit der Analyse.

Trotzdem bleibt das Buch sehr lesenswert.
Hilfreich ist die im Anhang abgedruckte (voll-
ständige) Gegenüberstellung verschiedener
Entwürfe mit dem schließlich verabschiede-
ten Gesetzestext (S. 240ff.). Das Werk zeichnet
sich zudem durch zahlreiche Verweise und
Zitate aus Originaldokumenten wie den Ak-
ten der amerikanischen Militärregierung bzw.
des Hochkommissariats in Deutschland aus.

3 Schröter (wie Anm. 1), hier S. 484 und 487; Majone, Gi-
andomenico, Cross-National Sources of Regulatory Po-
licymaking in Europe and the United States, in: Journal
of Public Policy 11 (1991), S. 79-106, hier S. 89; zum ja-
panischen „Antimonopoly Act“ von 1947 siehe: First,
Harry, Antitrust in Japan. The Original Intent, in: Paci-
fic Rim Law & Policy Journal 9 (2000), S. 1-71.

4 Vgl. Gerber, David, Law and Competition in twen-
tieth century Europe. Protecting Prometheus, Oxford
1998, hier S. 115-147; Lammel, Siegbert, Das Verbot der
Kartelle durch § 138 – eine verpaßte Gelegenheit?, in:
Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 9 (1987), S. 51-
71; Ortwein, Edmund, Das Bundeskartellamt, Baden-
Baden 1998, hier S. 50-57.

5 Vgl. Gerber (wie Anm. 4), hier S. 329-391.
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Auch deshalb ist das Buch für alle lesenswert,
die sich für die Geschichte deutscher Wettbe-
werbspolitik und ihrer nicht immer einfachen
Durchsetzung interessieren.
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